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Abb. 6

meinwesen) oder die bisherigen Landwirte,

welche Land verkauften oder die
Erwerbsbranche gewechselt hatten, zu
den Trägern der «aktiven Rurbanisie-
rung» geworden sind. Sie provozierten
eine markante Erweiterung der Baugebiete

und zeichnen für die ungelenkt
erfolgende Ferienhausbesiedlung
verantwortlich (Abb. 6).
Für 1955 bis 1968 planimetrierten wir in

zehn Testgemeinden der Nordwestschweiz

einen Siedlungsflächenzuwachs

von 9-200 % der dörflichen
Baugebiete, und zwar durch meist un-
geplante Freilandüberbauungen. Die
Durchmischung der Bewohnerschaft
ist eine Folge dieser aktiven Rurbani-
sierung: zu den wenigen einheimischen

Landwirten und Pendelarbeitern
gesellen sich Zuzüger, welche in der
Gemeinde definitiv Wohnsitz nehmen
oder als neue Landbesitzer Ferienhäuser

errichten, wobei die demographische

Vielfalt eine bauliche Mannigfaltigkeit

begründet: je günstiger der
Bodenpreis, um so differenzierter die
Käuferschaft und das neue Siedlungsbild,

sei es im Dorf, wo das Bauernhaus

alle Übergänge von der restaurierten
Tradition bis zur gewagten Moderne
zeigt, oder in den Ferienhauszonen mit
ihrem individuellen Reichtum an
Konstruktionsformen (Abb. 7). Je näher
den städtischen Zentren, um so mehr
verschärft sich die Selektion der Landkäufe

durch höhere Bodenpreise, wie
dies zum Beispiel durch die Entwicklung

in der Testgemeinde Himmelried
(Kanton Solothurn) belegt werden
kann.
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Interkantonale Planungskoordination

Eines der Gremien der Planungskoordination

in der Nordwestschweiz ist
das Interkantonale Planergespräch,
das die Chefs der staatlichen
Raumplanungsstellen periodisch vereint. Ständige

Gäste sind Vertreter des
Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee. Die
Gruppe richtet gemeinsame Anträge in

erster Linie an die «Regionalkonferenz
der Regierungen der Nordwestschweiz».

Die Themen bisheriger
Gespräche, Berichte und Richtlinien
waren: Wirtschaftsförderung,
Bevölkerungsprognostik, Einkaufszentren,
Siedlungskonzept und zahlreiche
Einzelprobleme. Auch im Zuge der
Landschaftsplanungen innerhalb der Kantone

und Regionen zeigte sich schon
vor Jahren die Notwendigkeit einer
vertieften Koordination. Eine erste Studie
wies nach, dass sich diese Koordination

auf die Begriffe der Landschaftsplanung

wie auch auf den Inhalt der
Planungen selbst beziehen muss. In

der Folge liess die Regionalkonferenz
durch eine Arbeitsgruppe der
betreffenden Planer ein Generelles
Landschaftskonzept Nordwestschweiz
aufstellen.

Inhalt des Landschaftskonzeptes
Das Konzept bezieht sich auf die
Nordwestschweiz nördlich des Jurakammes,

genauer: auf das Gebiet der
Regionalplanungsgruppen Unteres
Fricktal (AG), Mittleres Rheintal (AG),
Laufental-Tierstein-Dorneck (BE/SO)
sowie die Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft. Zu den wichtigsten
Grundlagen, die bei der Bearbeitung zu
berücksichtigen waren, gehörten
selbstverständlich die Oberflächengestalt

und -struktur, die Eignung der
Teilgebiete für die landwirtschaftliche
Nutzung sowie über 300 geschützte
oder schutzbedürftige Naturobjekte
und Naturgebiete. Hinzu kamen die
bestehende Verteilung der Bevölkerung
nördlich und südlich der Jurahöhen
und die der Agglomeration Basel und
dem Mittelland zuzuordnenden Erho-
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Realisierung
Regionalkonferenz hat den Kantone1"1

das Konzept bereits als Grundlage
'Ur die Zusammenarbeit in Fragen der
Landschaftsplanung empfohlen. Die
Koordination soll sich auf
Rechtsgrundlagen und den Inhalt der Pläne
beziehen. Die Konferenz wird
demnächst einen Bericht über das Konzept
Publizieren. Es darf festgestellt werden,
Pass schon während und mit der
Ausweitung des Konzeptes bestehende
Jäne und Planentwürfe von Kantonen,
Re9ionen und Gemeinden vermehrt
beieinander abgestimmt wurden und
gaiter werden. Die interkantonale
Koordination erstreckt sich erfreu-
'cherweise inzwischen auch auf kon-
efe Baugesuche im Bereich von Kan¬

tonsgrenzen. Denn es ist in der Praxis
entscheidend, dass das Konzept und
die darauf basierenden Pläne auch in
Einzelentscheiden beachtet werden.
Dem Konzept ist als Arbeitshilfe eine
Verträglichkeitsmatrix beigegeben, aus
der die in Schutz- und Schongebieten
zuträglichen Bauten, Anlagen und
Massnahmen aufgeführt sind. Allein
die konsequente Rücksicht auf solche
Richtlinien in vielen Details und die
sorgsam gestaltende Landschaftspflege

geben dem Landschaftskonzept
Leben. Dabei sind sich alle Beteiligten

bewusst, dass auch der Schutz der
Landschaft nicht übertrieben werden
kann und darf. Das Konzept will in
bestimmten Landschaftsteilen Schutz
und Pflege, streng und konsequent,
aber es lässt gleichzeitig notwendige
Spielräume offen für die Aktivitäten des
Wohnens und der Wirtschaft, der
Landwirtschaft und Erholung - sogar für
den Ausbau neuer Schwerpunkte der
Erholung im Jura. Das Ziel heisst auch
hier, das Nebeneinander von Natur und
Besiedlung zu fördern und ein
ungesundes Durcheinanderzu verhindern.

Generelles Landschaftskonzept

Kantonale und regionale Pläne

Ortsplanungen

Aktivitäten auf der Parzelle

Der Landschaftsraum wird von vielen
einzelnen Massnahmen, Bauten und
Anlagen geprägt. Sie richten sich
freiwillig oder unfreiwillig nach
verbindlichen Plänen von Gemeinden,

Regionen und Kantonen. Das
Landschaftskonzept hilft, dass diese Pläne
und Massnahmen vermehrt aufeinander

abgestimmt werden.

Dieter Wronsky,
Leiter der
Regional-
planungsstelle
beider
Basel, Liestal

Ipngsräume. Für die fünf beteiligten
Kantone konnten die landschaftsplane-
nschen Begriffsinhalte, vor allem diejenigen

aus den Bereichen des
Naturschutzes, des Landschaftsschutzes
und der Landschaftsschonung, präzi-
S|ert und vereinheitlicht werden.
Anschaulichster Teil und Herzstück des
Landschaftskonzeptes ist ein kantons-
Qrenzenüberschreitender, genereller
Richtplan (M 1: 100 000), mit zwei
entscheidenden Aussagen:
~ Gebiete, in denen der Landschaftsschutz

Vorrang haben soll. Dabei
heisst die Zielsetzung: Bewahrung
und Pflege vielgestaltiger
Kulturlandschaften und ihrer naturbetonten

Bestandteile. Bewahrung ihrer
kleinräumigen Gliederung und der
Wald-Flur-Verteilung. Bewahrung
typischer Landschaftsbilder.

~ Gebiete, in denen die Landschaftsschonung

beachtet werden soll.
Dabei heisst die Zielsetzung: Bewahrung

der Geschlossenheit eines
zusammenhängenden Landschaftsraumes

zugunsten seiner langfristig
ökonomischen Nutzung. Bewahrung
von Landschaftseinheiten und von
landschaftsgerechten Nutzungsformen

im Hinblick auf die sozialkulturelle

Bedeutung der Kulturlandschaft.
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